
     

          
 
 
Preisblatt 
zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Bochum GmbH zur „Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV)“,  
gültig ab 01.01.2008 
 
 
 
Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung der Versorgung (§§ 27, 33  
AVB WasserV) 
 
1. Mahnkosten         3,00 € 

2. Nachinkasso     30,00 € 

3. Rücklastschriften      gem. Kosten der Geldinstitute 

4. Unterbrechung der Versorgung   30,00 € 

5. Wiederherstellung     30,00 € 

 

Die Pauschalen von 1. – 4.  sind umsatzsteuerfrei. Die Kosten der Wiederherstellung der 

Versorgung unter 5. sind umsatzsteuerpflichtig und betragen 35,70 € inkl. der zurzeit gültigen 

Umsatzsteuer von 19 %. 

 
 
Stadtwerke Bochum GmbH 
 


